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Vorwort

Die Juristische Fakultät der Universität Augsburg hat die vorliegende Arbeit im
Wintersemester 2024/2025 als Dissertationsschrift angenommen. Für die Druck-
legung habe ich die Arbeit auf den Stand vom 1. Juni 2025 aktualisiert.

Großer Dank gebührt an erster Stelle meinem Doktorvater, Prof. Dr. Ferdi-
nand Wollenschläger, auf dessen sicheren Blick für das Wesentliche in einer wis-
senschaftlichen Arbeit ich mich im gesamten Promotionsverfahren verlassen
konnte. Trotz seiner zahlreichen Verpflichtungen und Projekte war er stets für
meine Anliegen verfügbar und stand mir mit wertvollen Ratschlägen zur Seite.
Ebenfalls danke ich Prof. Dr. Simon Bulla für die zügige Erstellung des Zweit-
gutachtens und die nützlichen Anregungen darin. Prof. Dr. David Capitant ist zu
verdanken, dass ich während eines Forschungsaufenthalts an der Universität
Paris 1 Panthéon-Sorbonne die französische Sicht auf das europäische Verga-
berecht miteinbeziehen konnte. Den Herausgebern Prof. Dr. Wolfgang Kahl,
Prof. Dr. Jens-Peter Schneider und Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger danke
ich für die Aufnahme in die Schriftenreihe „Beiträge zum Verwaltungsrecht“.

Die Promotion entstand parallel zu meiner Tätigkeit als Rechtsanwalt.
Dr. Matthias Ganske der Kanzlei Redeker Sellner Dahs sowie Christoph Don-
hauser und Dr. Philipp Kraus der Kanzlei Kraus Donhauser Woelfert gewährten
mir den dafür notwendigen Freiraum, der im Anwaltsberuf keinesfalls selbstver-
ständlich ist. Dafür bin ich ihnen überaus dankbar. Während meiner Promotion
hatte ich die wunderbare Gelegenheit, mich mit zahllosen Personen aus Praxis
und Wissenschaft über den Untersuchungsgegenstand meiner Arbeit auszutau-
schen. Jeder Austausch war für mich interessant und hilfreich. Ihnen allen ge-
bührt mein Dank. Wertvoll erwies sich auch das durch das „forum vergabe“
ausgerichtete Doktorandenkolloquium unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Oliver
Dörr. Ich danke außerdem allen, die für mich die Mühen des Korrekturlesens auf
sich genommen haben: Dolores Sarancic, Dr. Moritz Schuchert, Viola Syska und
meiner Frau, Dr. Leonie Köster. Schließlich danke ich meinen Eltern, die nicht
nur seit jeher vorbehaltlos an meine Fähigkeiten glauben, sondern mir auch eine
gesunde Skepsis gegenüber der juristischen Schaffenskraft mitgegeben haben.
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VI Vorwort

Der Anstoß zu dieser Arbeit war der Gedanke, dass öffentliche Beschaffung
gemeinsam besser gelingen kann. Gewidmet ist sie meiner Frau, weil mit ihr alles
Gemeinsame ein besonderes Glück ist.

Berlin, im Juni 2025 Tassilo Schröck
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Die Ausgaben für die öffentliche Auftragsvergabe betragen in der Europäischen
Union circa 14 Prozent1 und in Deutschland circa 15 Prozent des Bruttoinlands-
produkts2. Aufgrund ihrer ökonomischen Bedeutung wurde die öffentliche Auf-
tragsvergabe in den letzten Jahrzehnten Gegenstand zahlreicher politischer Maß-
nahmen. So nahm sich der Unionsgesetzgeber des Themas an, um die öffentliche
Auftragsvergabe für den Wettbewerb zu öffnen. Die europäischen Vergabericht-
linien halten mittlerweile ein dichtes Regelungsregime für die nationalen Auf-
traggeber bereit, das durch ein vergaberechtliches Rechtsschutzsystem mit sub-
jektiven Bieterrechten (vgl. § 97 Abs. 6 GWB) scharf gestellt ist. Allerdings sind
nicht nur die rechtlichen Anforderungen an das Vergabeverfahren gestiegen. Ein
modernes Auftragswesen soll Innovation fördern sowie soziale und umweltbe-
zogene Aspekte berücksichtigen.3 Viele Beschaffungsgegenstände, wie zum Bei-
spiel IT- oder Bauleistungen, erfordern außerdem einen hohen technischen Sach-
verstand der Beschaffungsstelle.

Ein Instrument, um diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden, ist die
Kooperation zwischen öffentlichen Auftraggebern, also öffentliche Beschaf-
fungskooperation (nachfolgend schlicht als Beschaffungskooperation bezeich-
net). Neben einer Sachverstandskonzentration versprechen solche Kooperati-
onen auch eine Rationalisierung der Beschaffungsverwaltung in personeller und
finanzieller Hinsicht. Die Beschaffungskooperation kann mit einer Bündelung
der Einkaufsvolumina einhergehen. Die Bündelung verspricht erhebliche Ein-
sparungen.4 Potenzial zur Steigerung der Beschaffungseffizienz durch Koope-
ration ist gerade im dezentralisierten deutschen Auftragswesen mit geschätzt
30.000 öffentlichen Auftraggebern5 in erheblichem Maße vorhanden. Deshalb

1 Europäische Kommission, Eine funktionierende öffentliche Auftragsvergabe in und für
Europa, Mitteilung vom 03.10.2017, COM(2017) 572 final, S. 1, allerdings ohne Berücksich-
tigung der Sektorenauftraggeber.

2 OECD, Government at a Glance 2017, 13.07.2017, abrufbar unter https://doi.org/10.17
87/22214399, ebenfalls ohne Berücksichtigung der Sektorenauftraggeber.

3 Vgl. nur die Begründung des Regierungsentwurfs für ein Gesetz zur Modernisierung des
Vergaberechts vom 08.10.2015, BT-Drucks. 18/6281, S. 1; Europäische Kommission, Der eu-
ropäische Grüne Deal, Mitteilung der Kommission vom 11.12.2019, COM(2019) 640 final,
S. 9–10.

4 Siehe zu den Chancen und Risiken der Beschaffungskooperation 1. Teil: C.III.
5 Europäische Kommission, Das Europäische Semester 2020: Bewertung der Fortschritte

bei den Strukturreformen, Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichge-
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sieht die Europäische Kommission und die OECD in der Zusammenarbeit zwi-
schen öffentlichen Auftraggebern einen wichtigen Faktor zur Verbesserung des
öffentlichen Auftragswesens in Deutschland.6 Auch der Deutsche Städte- und
Gemeindebund sieht hierin einen sinnvollen und wichtigen Schritt.7 Eine Be-
schaffungskooperation ist ein Instrument zur Optimierung der öffentlichen Be-
schaffung.

I. Erkenntnisinteresse

Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit ist zunächst systematisch-ordnend. Das
BVerfG hat in einem Beschluss aus dem Jahr 1983 erstmals den „Grundsatz
eigenverantwortlicher Aufgabenwahrnehmung“ erwähnt, wonach gilt,

„dass der Verwaltungsträger, dem durch eine Kompetenznorm des Grundgesetzes Ver-
waltungsaufgaben zugewiesen worden sind, diese Aufgaben durch eigene Verwaltungsein-
richtungen – mit eigenen personellen und sächlichen Mitteln – wahrnimmt.“8

Die Feststellung des BVerfG ist nur einer von vielen möglichen rechtlichen An-
haltspunkten, die darauf hindeuten, dass eine verwaltungsorganisatorische
Pflicht zur eigenverantwortlichen Beschaffung bestehen könnte. Darunter
könnte die Pflicht zu verstehen sein, dass ein Verwaltungsträger Beschaffungs-
vorgänge bis zu einem gewissen Grad eigenständig und ohne Unterstützung Drit-
ter durchführen muss. Eine Kooperation zwischen verschiedenen Verwaltungs-
trägern zum Zwecke der Beschaffung könnte eine derartige Pflicht verletzen.
Über diese Problematik hinaus gilt es den verwaltungsorganisationsrechtlichen
Rechtsrahmen abzustecken und zu systematisieren.

Das Richtlinienpaket aus dem Jahr 2014 enthielt zahlreiche neue Regelungen
zur Beschaffungskooperation in den Art. 2 Abs. 1 Nr. 14–17, 37–39 VRL9 und
Art. 2 Nr. 10–13, 55–57 SRL10. Diese Regelungen wurden mit dem Vergabe-

wichte und Ergebnisse der eingehenden Überprüfung gemäß Verordnung (EU) Nr. 1176/2011
vom 26.02.2020, COM(2020) 150 final, S. 68.

6 Europäische Kommission, Eine funktionierende öffentliche Auftragsvergabe in und für
Europa. Mitteilung vom 03.10.2017, COM(2017) 572 final, S. 15 f.; OECD, Öffentliche Ver-
gabe in Deutschland: Strategische Ansatzpunkte zum Wohl der Menschen und für wirt-
schaftliches Wachstum, 11.10.2019, abrufbar unter https://doi.org/10.1787/48df1474-de.

7 Portz, in: forum Vergabe e.V., Gespräche 2018, S. 51 (53); kritisch hingegen der Vertreter
des Bundesverbands der Deutschen Industrie e.V. aufgrund befürchteter übergroßer Nach-
fragekonzentration Lau, in: forum Vergabe e.V., Gespräche 2018, S. 45 (47).

8 BVerfGE 63, 1 (41); ferner BVerfGE 119, 331 (367).
9 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.02.2014 über

die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG, ABlEU 2014
Nr. L 94, S. 65.

10 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.02.2014
über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG,
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rechtsmodernisierungsgesetz im Jahr 201611 durch die §§ 120 Abs. 4 GWB, 4 VgV,
4 SektVO umgesetzt. Außerdem hat sich in den letzten Jahren die vergaberecht-
liche EuGH-Rechtsprechung erheblich weiterentwickelt. Dies gilt insbesondere
hinsichtlich der vergaberechtlichen Ausnahme für öffentlich-öffentliche Zusam-
menarbeit nach § 108 GWB, die für Beschaffungskooperationen eine große Be-
deutung hat.12 Diese Arbeit soll die neuen Entwicklungen analysieren und einord-
nen. Dabei wird erörtert, inwieweit Beschaffungskooperationen selbst aus-
schreibungspflichtig sind und welche rechtlichen Besonderheiten sich durch die
kooperationsbedingte Auftraggebermehrheit ergeben. Es existiert eine Reihe von
Abhandlungen zu verschiedenen rechtlichen Teilaspekten der Beschaffungsko-
operation.13 Außerdem wurden vier Monographien zum deutschen verwaltungs-
organisationsrechtlichen und vergaberechtlichen Rechtsrahmen der Beschaf-
fungskooperation veröffentlicht,14 die aber ergänzungswürdig und zum Teil auf-
grund neuer rechtlicher Entwicklungen überholt sind15.

ABlEU 2014 Nr. L 94, S. 243; die KRL, also die Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26.02.2014 über die Konzessionsvergabe, ABlEU 2014 Nr. L
94, S. 1, enthält derartige Vorschriften nicht.

11 Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts (Vergaberechtsmodernisierungsgesetz –
VergRModG) vom 17.02.2016, BGBl. I S. 203 und Verordnung zur Modernisierung des Ver-
gaberechts (Vergaberechtsmodernisierungsverordnung – VergRModVO) vom 12.04.2016,
BGBl. I S. 624.

12 Siehe etwa EuGH, Urt. v. 21.12.2016, C-51/15, ECLI:EU:C:2016:985 – Remondis I;
Urt. v. 03.10.2019, C-285/18, ECLI:EU:C:2019:829 – Irgita; Urt. v. 18.06.2020, C-328/19,
ECLI:EU:C:2020:483 – Stadt Pori; Urt. v. 04.06.2020, C-429/19, ECLI:EU:C:2020:436 –
Remondis II; Urt. v. 28.05.2020, C-796/18, ECLI:EU:C:2020:395 – ISE; Urt. v. 22.12.2022,
C-383/21, C-384/21, ECLI:EU:C:2022:1022 – Sambre & Biesme.

13 Siehe etwa Baudis, VergabeR 2016, 425; BBG/SKI, Joint cross border procurement;
Brenet, AJDA 2000, 784; Butzert/Meyer, ZfBR 2020, 636; Cavallo Perin/Racca, in: Racca/
Yukins, Joint Public Procurement and Innovation, S. 93; Friton, NZBau 2021, 362; Friton/
Wolters/Andree, EPPPL 20 (2020), 24; Glock/Broens, Einkaufsorganisation; Hamer/Comba,
Centralising Public Procurement; Heuninckx, PPLR 2008, 123; Heuninckx, PPLR 2018, 189;
Karpenschiff, CMP 2014, n° 6, 21; Lotze/Ohrtmann, KommJur 2021, 5; McEvoy/Ferri, EJRR
11 (2020), 851; Neiva de Oliveira, EPPPL 12 (2017), 177; Purza, EPPPL 18 (2023), 195; Racca/
Ponzio, Droit administratif 2011, n° 7, 7; Sanchez Graells, UrT 2016, 11; Sanchez Graells,
EPPPL 12 (2017), 97; Sanchez Graells, PPLR 2020, 16; Sanchez Graells/Herrera Anchustegui,
University of Leicester School of Law Research Paper No. 14–35 (2014); Schaller, LKV 2018,
348; Simonnet, CMP 2015, n° 10, 34; Tátrai, ERA Forum 16 (2015), 7; Valcárcel Fernández,
in: Racca/Yukins, Joint Public Procurement and Innovation, S. 133; Wollenschläger/Stapf, in:
forum Vergabe e.V., Gespräche 2019, S. 155 sowie die Gesetzeskommentare zu den §§ 120
GWB, 4 VgV und den Art. 37–39 VRL.

14 Siehe Haas, Gebündelte Beschaffung; Klinkmüller, Grenzüberschreitende gemeinsame
Vergabe; Kloster, Auftraggebergemeinschaften; Paul, Gemeinsame grenzüberschreitende
Auftragsvergabe; ferner die englische Monographie zur Beschaffungskooperation im Bereich
der Verteidigung und Sicherheit Heuninckx, Collaborative Defence Procurement; die fran-
zösische Monographie Grimandi, La mutualisation des achats.

15 Die Monographien von Haas, Kloster und Klinkmüller stammen aus der Zeit vor der
Vergaberechtsmodernisierung in den Jahren 2014 bzw. 2016 und vor der in Fn. 12 genannten
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Das Erkenntnisinteresse begrenzt sich allerdings nicht auf die Systematisie-
rung des vergabe- und verwaltungsorganisationsrechtlichen Rechtsrahmens.
Burgi forderte bereits im Jahr 2018 ein „Vergabeprofessionalisierungsgesetz“, das
Beschaffungskooperation fördert.16 Diesem Gedanken folgend, entwickelt diese
Arbeit Reformoptionen zur Förderung der Beschaffungskooperation. Dabei
werden solche Reformoptionen untersucht, zu denen der rechtswissenschaftliche
Ansatz dieser Untersuchung etwas beitragen kann. Das ist namentlich die finan-
zielle Förderung einer Beschaffungskooperation durch Zuwendung, die Rege-
lung einer Pflicht zur Beschaffungskooperation und die Verbesserung des Rechts-
rahmens für die freiwillige Beschaffungskooperation. Die Literatur hat bislang
nur die Reformoptionen zur Verbesserung des Rechtsrahmens für Beschaffungs-
kooperationen im Bereich der Verteidigung und Sicherheit beleuchtet.17 Außer-
dem wurde schlaglichtartig die Vereinbarkeit einer Pflicht zur Beschaffungsko-
operation mit der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie behandelt.18

II. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung erstreckt sich über drei Teile: die Erarbeitung der Grundlagen
(1. Teil), die Erörterung des Handlungsspielraums der öffentlichen Auftraggeber
bei der Gestaltung einer Beschaffungskooperation (2. Teil) und die Untersu-
chung möglicher Reformoptionen zur Förderung der Beschaffungskooperation
(3. Teil). Der Grundlagenteil umfasst die Erarbeitung einer Definition und der
Formen der Beschaffungskooperation und dient dazu, den Gegenstand des In-
teresses einzugrenzen und die Variationen der Beschaffungskooperation syste-
matisch zu erschließen. Außerdem erfolgt eine Auswertung der wirtschaftswis-
senschaftlichen Literatur, um Realbereichsinformationen über Beschaffungs-
kooperationen zusammenzutragen. Auf den Grundlagen aufbauend kann im
2. Teil der verwaltungsorganisations- und vergaberechtliche Handlungsspiel-
raum der öffentlichen Auftraggeber bei der Gestaltung einer Beschaffungsko-
operation abgesteckt werden. Gegenstand des 3. Teils sind Reformoptionen zur
Förderung der Beschaffungskooperation. In diesem Teil ist nun ein Wechsel in
die Perspektive der Legislative respektive Exekutive notwendig, die die öffentli-
chen Auftraggeber zur Beschaffungskooperation anzuhalten beabsichtigt.

Die Analyse des Verwaltungsorganisationsrechts und des Vergaberechts er-
folgt unter Berücksichtigung seiner verfassungsrechtlichen und primärrechtli-

EuGH-Rechtsprechung; die Monographie von Paul wurde im Jahr 2025 veröffentlicht, die
Untersuchung beschränkt sich aber auf den Rechtsvergleich der Vergaberegelungen zur ge-
meinsamen grenzüberschreitenden Auftragsvergabe in Deutschland und Österreich.

16 Burgi, NZBau 2018, 579 (585).
17 Vgl. Heuninckx, Collaborative Defence Procurement, S. 212–221.
18 Haas, Gebündelte Beschaffung, S. 23–27; Kloster, Auftraggebergemeinschaften, S. 79;

Wollenschläger/Stapf, in: forum Vergabe e.V., Gespräche 2019, S. 155 (161 f.).
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chen Grundlagen. Die Fragen mit unionsrechtlichem Bezug werden unter Ein-
beziehung deutscher, englischer und französischer Literatur erörtert. Im Fokus
der vergaberechtlichen Prüfung stehen die Regelungen des „klassischen“ Verga-
berechts, also VRL, GWB, VgV, VOB/A und UVgO. Die Ausführungen zu VRL,
GWB und VgV sind auf die Sektorenvergabe zu übertragen. Die Regelungen sind
weitgehend inhaltsgleich.19 Auf die Zitierung der Parallelvorschriften des Sek-
torenvergaberechts wird zur besseren Lesbarkeit verzichtet. Soweit sich aus dem
Sektorenvergaberecht Besonderheiten ergeben, wird dies in den Fußnoten kennt-
lich gemacht. Für Beschaffungskooperationen in den Bereichen der Verteidigung
und Sicherheit gelten vom „klassischen“ Vergaberecht abweichende Regeln (vgl.
§§ 144–147 GWB, VSVgV und VSVRL20). Diesen sind in der Untersuchung ei-
genständige Abschnitte gewidmet.

19 Vgl. Art. 2 Nr. 10–13 SRL, Art. 55–57 SRL, §§ 142 i.V.m. 120 Abs. 4 GWB, § 4 SektVO.
20 Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.07.2009

über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur Änderung der Richtli-
nien 2004/17/EG und 2004/18/EG, ABlEU 2009 Nr. L 216, S. 76.
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1. Teil

Grundlagen

Zunächst sind die Grundlagen für die weitere Analyse aufzubauen. Dazu müssen
eine präzise Definition der Beschaffungskooperation entwickelt und der Unter-
suchungsgegenstand weiter eingegrenzt werden (A.). Anschließend werden die
unterschiedlichen rechtlichen Formen der Beschaffungskooperation erschlossen
(B.). Es folgt eine Erarbeitung der verfügbaren Realbereichsinformationen über
Beschaffungskooperationen (C.). Vor dem Eintritt in eine detailliertere verwal-
tungsorganisations- und vergaberechtliche Prüfung werden überblicksmäßig die
Rechtsfragen der Beschaffungskooperation skizziert (D.).

A. Definition der Beschaffungskooperation

Die VRL enthält Begriffe, die verschiedene Kooperationsformen ansprechen
und dadurch das juristische Verständnis für die Beschaffungskooperation gesetz-
lich determinieren. Es lohnt sich deshalb, einen Blick auf die Begriffsbestimmun-
gen der VRL zu werfen (I.), bevor eine Definition der Beschaffungskooperation
entfaltet wird (II.).

I. Gesetzliche Determinanten für die Definition
der Beschaffungskooperation

Nähert man sich dem Begriff der Beschaffungskooperation über seinen Wortsinn
an, handelt es sich hierbei um die Zusammenarbeit mehrerer Personen zur
Durchführung einer Beschaffung. In der VRL sind Kooperationsformen nor-
miert, die Beschaffungskooperationen in diesem Sinne sind: Art. 2 Abs. 1
Nr. 14–17 VRL definieren die Begriffe „Beschaffungsdienstleister“ (1.) und „zen-
trale Beschaffungsstelle“ (2.). Außerdem ist Art. 38 VRL eine Vorschrift zur „ge-
legentlichen gemeinsamen Auftragsvergabe“ (3.). Art. 39 VRL regelt die Auf-
tragsvergabe durch öffentliche Auftraggeber aus verschiedenen Mitgliedstaaten
(4.).1

1 Die nationalen Umsetzungen sind in den § 120 Abs. 4 GWB und § 4 VgV zu finden. An
den Vorschriften der VRL orientiert ist § 16 UVgO.
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1. Beschaffungsdienstleister, Art. 2 Abs. 1 Nr. 17 VRL

Der Beschaffungsdienstleister ist „eine öffentliche oder privatrechtliche Stelle,
die auf dem Markt Nebenbeschaffungstätigkeiten anbietet“ (Art. 2 Abs. 1 Nr. 17
VRL).2 Unter Nebenbeschaffungstätigkeiten sind „Tätigkeiten zur Unterstüt-
zung von Beschaffungstätigkeiten“ zu verstehen (Art. 2 Abs. 1 Nr. 15 Hs. 1
VRL). Die Unterstützung kann in der „Bereitstellung technischer Infrastruktur“
zur Durchführung des Vergabeverfahrens bestehen (Art. 2 Abs. 1 Nr. 15 lit. a
VRL), wie etwa durch elektronische Vergabeplattformen. Zusätzlich kann der
Beschaffungsdienstleister den öffentlichen Auftraggeber unterstützen, indem er
ihn zur Ausführung oder Planung von Vergabeverfahren berät (Art. 2 Abs. 1
Nr. 15 lit. b VRL). Die Unterstützung kann in der Übernahme von Verfahrens-
schritten im Vergabeverfahren bestehen. Der Beschaffungsdienstleister kann
diese im Namen und auf Rechnung des öffentlichen Auftraggebers vorbereiten
oder verwalten (Art. 2 Abs. 1 Nr. 15 lit. c VRL). Insbesondere die Rechtsanwalt-
schaft hat die Verfahrensbegleitung als Betätigungsfeld für sich entdeckt. Aber
auch Beratungen mit technischem Wissen über den jeweiligen Beschaffungsge-
genstand unterstützen oftmals öffentliche Auftraggeber. So ist es üblich, dass
Bauingenieur- oder Architektenbüros den öffentlichen Auftraggeber dabei un-
terstützen, eine Ausschreibung zu erstellen oder durchzuführen. Es existieren
außerdem Eigengesellschaften der öffentlichen Auftraggeber, die für diese als
Beschaffungsdienstleister tätig sind. Beispiele für solche Inhouse-Beratungsfir-
men sind die Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand mbH,
deren Gesellschafter aus der Bundes-, Landes- und Kommunalebene entstam-
men, und die BwConsulting GmbH, die für die Bundeswehr Beratungsleistungen
anbieten. Der öffentliche Auftraggeber kann sich durch den Beschaffungsdienst-
leister im Wesentlichen Know-how und zusätzliche Verwaltungskapazitäten ein-
kaufen.

2. Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe, Art. 38 VRL

Der Art. 38 VRL definiert nicht ausdrücklich, was unter einer „gelegentlichen
gemeinsamen Auftragsvergabe“ nach der Artikelüberschrift zu verstehen ist. Der
Wortlaut des Art. 38 Abs. 1 VRL lässt den Schluss zu, dass hierfür zwei oder
mehr öffentliche Auftraggeber erforderlich sind, die eine bestimmte Auftrags-
vergabe gemeinsam durchführen. Ausweislich der Formulierung in Art. 38
Abs. 2 VRL kann die Zusammenarbeit darin bestehen, dass ein öffentlicher Auf-
traggeber im Namen und im Auftrag der übrigen öffentlichen Auftraggeber zu-
mindest einen Teil des Vergabeverfahrens durchführt. Nur in der Überschrift der
Vorschrift findet das Adjektiv „gelegentlich“ Erwähnung. Die Gelegentlichkeit
der gemeinsamen Auftragsvergabe dient als Abgrenzungskriterium gegenüber
der sogleich vorzustellenden zentralen Beschaffungsstelle. Lediglich eine „auf

2 Siehe ausführlich zum Beschaffungsdienstleister Lieb, Beschaffungsdienstleister.
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Dauer“ durchgeführte Beschaffungstätigkeit für andere öffentliche Auftragge-
ber kann gemäß Art. 2 Abs. 1 Nr. 14 VRL eine zentrale Beschaffungstätigkeit
sein. Dazu heißt es in den Erwägungen zur VRL, wenngleich wenig erhellend,
dass die gelegentliche gemeinsame Beschaffung „weniger institutionalisiert und
systematisch“ sei als die Auftragsvergabe über zentrale Beschaffungsstellen.3

Scheinbar um Präzisierung bemüht, spricht die Begründung der deutschen Um-
setzung von einer „[A]d-hoc-Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Auftragge-
bern“ respektive von „punktuelle[r] Zusammenarbeit bei der Vergabe einzelner
öffentlicher Aufträge“. Erforderlich sei „nur eine diesbezügliche Vereinbarung
der öffentlichen Auftraggeber“.4 Somit lässt sich die gelegentliche gemeinsame
Auftragsvergabe als eine gelegentliche gemeinsame Durchführung bestimmter
Beschaffungen durch mehrere öffentliche Auftraggeber verstehen. Dieser Defi-
nition entsprechende Beispiele sind insbesondere auf kommunaler Ebene zahl-
reich anzufinden, etwa bei der Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung für
die Feuerwehren, IT-Systemen oder Sanierungsleistungen an Straßen und Rohr-
leitungen.5

3. Zentrale Beschaffungsstelle, Art. 2 Abs. 1 Nr. 16 VRL

Darüber hinaus können öffentliche Auftraggeber durch die Schaffung zentraler
Beschaffungsstellen ihre Einkäufe in institutionalisierter Form bündeln. Der Trä-
ger der zentralen Beschaffungsstelle ist selbst öffentlicher Auftraggeber (Art. 2
Abs. 1 Nr. 16 VRL). Die zentrale Beschaffungsstelle erwirbt entweder selbst Lie-
ferungen oder Dienstleistungen, die sie dann an andere öffentliche Auftraggeber
weiterveräußert (Art. 2 Abs. 1 Nr. 14 lit. a VRL), oder schließt öffentliche Auf-
träge im Namen öffentlicher Auftraggeber ab (Art. 2 Abs. 1 Nr. 14 lit. b VRL).
Daneben kann die zentrale Beschaffungsstelle auch Nebenbeschaffungstätigkei-
ten i.S.d. Art. 2 Abs. 1 Nr. 17 VRL für öffentliche Auftraggeber ausführen (Art. 2
Abs. 1 Nr. 16 VRL). Art. 2 Abs. 1 Nr. 14, 16 VRL unterscheidet zwischen der
zentralen Beschaffungsstelle und deren Nutzern, die gleichermaßen die öffentli-
che Auftraggebereigenschaft aufweisen müssen. Daraus folgert die Literatur,
dass die zentrale Beschaffungsstelle eine gegenüber ihren Nutzern rechtlich ver-
selbstständigte Einheit erfordere.6

3 Erwägungsgrund 71 VRL.
4 BT-Drucks. 18/7318, S. 149; auf diese Abgrenzung wird unten noch genauer eingegan-

gen, siehe 2. Teil: A.II.2.d)ee)(1)(b).
5 Für diese und weitere Beispiele: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und

Integration, Beispiele der kommunalen Zusammenarbeit, abrufbar unter www.stmi.bayern.d
e/kub/komzusammenarbeit/bereicheundbeispiele/index.php.

6 Wollenschläger/Stapf, in: forum Vergabe e.V., Gespräche 2019, S. 155 (156); „selbststän-
dige juristische Person“ Antweiler, in: Ziekow/Völlink, GWB § 120 Rn. 17; „juristische Per-
son“ Butzert/Meyer, ZfBR 2020, 636 (643); „selbstständige externe Institution“ Seidel, in:
BeckVergabeR, GWB § 120 Rn. 22.
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Beispiele7 für zentrale Beschaffungsstellen im EU-Ausland sind etwa die Bun-
desbeschaffung GmbH (BBG) in Österreich oder die Union des Groupements
d’Achats Publics (UGAP) in Frankreich, die branchenübergreifend und landes-
weit Einkäufe ihrer Nutzer bündeln. Die in Deutschland anzutreffenden zen-
tralen Beschaffungsstellen sind oft auf bestimmte Branchen spezialisiert oder
regional begrenzt, wie etwa die Körperschaft des öffentlichen Rechts Dataport,
die Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft mbH mit dem Nieder-
sächsischen Städte- und Gemeindebund als alleinigem Gesellschafter oder der
Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland, der für über 40
bayerische Städte und Gemeinden beschafft. Weit verbreitet ist die zentrale Be-
schaffung außerdem unter Krankenhäusern. Beispiele hierfür sind die Dienstleis-
tungs- und Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Krankenhäuser (GDEKK
GmbH) mit einem jährlichen Einkaufsvolumen von über 1,2 Milliarden Euro
und die Einkaufsgemeinschaft für 13 deutsche Universitätskliniken, die
EK-Unico GmbH, mit einem jährlichen Einkaufsvolumen von circa 1,4 Milli-
arden Euro.8

4. Auftragsvergabe durch öffentliche Auftraggeber aus verschiedenen
Mitgliedstaaten, Art. 39 VRL

Gemäß Art. 39 Abs. 1 VRL können öffentliche Auftraggeber aus verschiedenen
Mitgliedstaaten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge gemeinsam vorgehen. So
können öffentliche Auftraggeber zentrale Beschaffungsstellen mit Sitz in einem
anderen Mitgliedstaat beauftragen (Art. 39 Abs. 2, 3 VRL) oder mehrere öffent-
liche Auftraggeber aus verschiedenen Mitgliedstaaten gemeinsam öffentliche
Aufträge vergeben (Art. 39 Abs. 4 VRL). Es handelt sich hierbei um Konstella-
tionen der grenzüberschreitenden Beschaffungskooperation. Ein Beispiel dafür
ist die Beschaffung des Impfstoffs gegen das Virus SARS-CoV-2, die eine gemein-
same Beschaffung der EU-Mitgliedstaaten, vertreten durch die Europäische
Kommission, war.9 Außerdem hat die grenzüberschreitende Beschaffungsko-
operation im Verteidigungssektor erhebliche Bedeutung. So entfielen 2019 circa
7 Milliarden und damit circa 20 Prozent der Ausgaben der EU-Mitgliedstaaten
für die Rüstungsbeschaffung auf gemeinsame Auftragsvergaben mit anderen
Staaten.10 Die Rüstungsbeschaffungen durchführende European Defence

7 Bei den nachfolgenden Beispielen ist zu berücksichtigen, dass nicht selbstverständlich
angenommen werden kann, dass private Gesellschaften mit dem Zweck der Bündelung des
öffentlichen Einkaufs dem öffentlichen Auftraggeberbegriff unterfallen und damit eine zen-
trale Beschaffungsstelle i.S.d. Art. 2 Abs. 1 Nr. 16 VRL sind, siehe 2. Teil: A.II.2.d)ee)(1)(a).

8 Internetauftritte der beiden Einkaufsgemeinschaften, abrufbar unter gdekk.de und ek-
unico.de.

9 Vgl. die von der Europäischen Kommission veröffentlichten Informationen und Do-
kumente über die Beschaffung des Impfstoffs gegen das Virus SARS-CoV-2, abrufbar unter
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/public-health/eu-v
accines-strategy de.

10 European Defence Agency, Defence Data 2018–2019, Key findings and analysis vom
28.01.2021, abrufbar unter https://doi.org/10.2836/189276.
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